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des AU~3chusses flir soziale 

liber den G~setze 

Der vorliesende Gesetzesbeschluß des Nationalrates hat 

bedeutsame Änderunsen sowohl im Bereiche der Krankenver-

einem Abgarlt-; von 530 J'lillionen Schilling ge-

rechnet werden soll U.B. die H~ehstbeitragssrunctlage hinauf-

gesetzt, und die Rezeptgebühr erböht werden.wei ton:; ist aneb, 

eine Erhöhung der Beitr~ga der Fensionsversicherungsanstalten 

in Aus~')icht genommen. In der Pensionsversicherul1..g sind als 

Hauptpunkte vorgesehen: eine Verbesserung der BE-;rechnung der 

Richtzahl, die Erhöhung der \.Jit'l'lenpension auf 60 % der Ver

sicbertenpension und im Zusal11l11enhang damit eine Erhöhung der 

Ausgleichszulage , eine Lockerung der .Ruhensbestimmungen s01.,de 

die Umwandlung bisher neutraler Zeiten (Krankheit, Arbeits

losigkei t, 11utterschaftsurlaub) in Ersatzz.eiten. 

Der AUSE:;chuß für soziale Angelegenheiten hat die gegen-

t " '1' lVI ' s.aua 1C1e or age 1n seiner :3itzung vom 2. Dezember 19'10 in 

Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
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Ferner wurden Entschließungsanträge betreffend das Über

einkommen (Nr. 103) über den Mutterschutz, eine Neuregelung für 

Ehegattin und Kinder ang8~omm2n. 

1. Gegen den GesetzesbeschJuD des Nationalrates ~om 1. 

Sozialversicherungsgesetz zum jHlge·~ 

meinen Sozialversicherungsgesetz), wird kein Einspruch erhoben . 

2. Die angeschlossenen Entschließungen werden angenommen. 

Wien, 2m 2. Dezember 1970 

Maria Hag 1 e i t n e r 

Berichterstatt.er 

./ . 

Entschließungen 

() t)nlar1.n 

1. Die Bundesregierung wLrd aufgefordert, dem Parlament bis 

Ende Juni 1971 entsprechende Regierungsvorlagen vorzulegen, mit 

denen die Erfüllung der Verpflichtungen Österreichs aus dem Uber

einkommen (NI'. 103) über den Mutterschutz auf arbeitsrechtlichem 

und sozialversicherungsrechtlichem Gebiet sichere;estell.t "Li.rd. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Parlament so 

rasch wie möglich die Regierungsvorlage einer Novelle zum ASVG 

vorzulegen, mlt der die Bestimmungen über die Aufnahme in eln 

pensionsfreies Dienstverhältnis und über das Ausscheiden aus 

einem solchen unter dem Gesichtspunkt einer Verwaltungsverein

fachung neu geregelt werden. 

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die MögUcJllcei t 

der Gewährung von Maßnahmen der Heilfürsorge auch an eUe Ehegattin 

des Versicherten und seine Kinder zu untersuchen und dem Parlament 

darüber zu berichten. 
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